
 

Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 7/7291 
 18.02.2021 

 

 
(Ausgegeben am 18.02.2021) 

 
 
 
 
Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Rüdiger Erben (SPD) 
 
 
Beförderungen und Höhergruppierungen in der Polizei Sachsen-Anhalt in den 
Jahren 2016 bis 2020 
 
Kleine Anfrage - KA 7/4291 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 
 
1. Wie viele Beförderungen und Höhergruppierungen erfolgten in den Jahren 

2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 bei der Polizei Sachsen-Anhalt? 
 

Beförderungen Höhergruppierungen 
2016 322 18 

2017 452 12 

2018 568 18 

2019 660 23 

2020 122 7 
   (Stand: 31.1.2021) 

 
2. Wie hoch war das zur Verfügung gestellte Budget für Beförderungen bzw. 

Höhergruppierungen in der Polizei Sachsen-Anhalt in den Jahren 2016, 
2017, 2018, 2019 und 2020 und in welcher Höhe wurde es jeweils ausge-
schöpft? 

 
Beförderungsbudget Verausgabt 

2016 1.167.700 € 1.069.900 € 

2017 2.000.000 € 1.999.700 € 

2018 2.000.000 € 1.999.700 € 

2019 2.500.000 € 2.499.800 € 

2020 1.380.300 € 458.000 € 
  (Stand: 31.1.2021) 
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Im Jahr 2016 konnten 79.400 Euro Beförderungsmittel durch anhängige einst-
weilige Rechtsschutzverfahren wegen Beförderungskonkurrenz nicht ausgereicht 
werden und standen somit aufgrund der abgelehnten Übertragbarkeit durch das 
Ministerium der Finanzen nach Ablauf des 31. Dezember 2016 nicht mehr zur 
Verfügung. 
 
Weitere 18.400 Euro konnten aufgrund des Zeitablaufes hinsichtlich der kurzfris-
tigen Verfügbarkeit (Verweigerung der Zustimmung des Polizeihauptpersonalra-
tes zur Beförderung nach A 15 im Dezember 2016) nicht mehr umgesetzt wer-
den. 
 
Im Jahr 2019 wurde der Landespolizei neben dem Beförderungskonzept 2019 
(1.500.000 Euro) zudem ein Sonderbudget (1.000.000 Euro) ausschließlich für 
Beförderungen im Polizeivollzug zur Verfügung gestellt. Somit konnte insgesamt 
ein Beförderungsbudget in Höhe von 2.500.000 Euro für Beförderungs- und Hö-
hergruppierungsmaßnahmen genutzt werden. 
 
Das Beförderungsbudget 2020 ist in das Jahr 2021 übertragbar und hiervon 
werden in 2021 weitere Beförderungsmaßnahmen umgesetzt. 
 

Höhergruppierungsbudget Verausgabt 

2016 61.400 € 51.000 € 
 
Lediglich im Jahr 2016 wurde explizit ein Höhergruppierungsbudget ausschließ-
lich für Höhergruppierungen zur Verfügung gestellt. Dies wurde innerhalb der 
Landespolizei für alle in 2016 tarifrechtlich mögliche Höhergruppierungen in der 
Polizeiverwaltung genutzt. 
 
In den Jahren 2017 bis 2020 stand der Landespolizei jeweils ein Gesamtbudget 
für Beförderungen und Höhergruppierungen zur Verfügung. 
 

 
 


